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STREIT 3 / 97 

Außergewöhnliche Auffälligkeiten, welche seine 
Nachvollziehbarkeir in Frage stellen könnten, wohn­
ten dem insofern festgestellten Sachverhalt nicht bei. 
Das lediglich verdecke durchgeführte (UA S. 5) Strei­
cheln des Kindes in Anwesenheit der Mutter kann 
nämlich durchaus Ausfluß einer - kurzfristig jegwel­
che Vernunfcsüberlegung überlagernde - sexuellen 
Erregung gewesen sein. Hierauf weisen Ausführun­
gen der Strafkammer, die erfolgte Vorführung zur 
,,körperlichen Nähe und Berührungen" habe ledig­
lich einen Vorwand dargestellt, hin. Zudem ist in 
Betracht zu ziehen, daß der Angeklagte hierbei seine 
Möglichkeiten als Arzt und die Wahrnehmungs- und 
Toleranzfähigkeit der Kindesmutter falsch einge­
schätzt hat. 

Ebensowenig tragfähig ist das Vorbringen des Be­
schwerdeführers zu einer defizitären „Muccer-Kind­
Beziehung". In tatsächlicher und rechtlicher Sicht 
kann der Vorwurf-wenn auch nicht explizit benannt 
- allenfalls die Frage beinhalten, ob die Demonstra­
tion von Berührungen und Wärme durch den Ange­
klagten ein Motiv für eine Falschbezichtigung hätte 
darstellen können. Eine solche Bedeutung vermag 
dem Verhalten des Angeklagten jedoch nicht beizu­
kommen. Die Behauptung erlangt zudem nur unter 
der Prämisse Sinn, daß sowohl das Berühren des 
Geschlech csceils des Kindes am 5. Dezember 1991 
wie auch die zuvor erfolgten Ereignisse im Untersu­
chungsraum zumindest durch das Kind und seine 
Mutter erfunden worden sind. Ein isoliertes Abstel­
len auf das Kind und den Vorfall am 28. Oktober 
1991 vermag nämlich - worauf der Tatrichter zu 
Reche hinweise - nicht zu erklären, was die linke 
Hand des Angeklagten am 5. Dezember 1991 im 
Bereich des Geschlechtsteils des Jungen zu suchen 
hatte. Dieses Verhalten ist mit vorgeblichen ärztli­
chen Ratschlägen und Demonstrationen nicht in 
Einklang zu bringen. Die Annahme aber, eine durch 
die erfolgte Aufklärung bewirkte Kränkung des müt­
terlichen Selbstverständnisses (Revisionsbegrün­
dungsschrifc) habe mithin die Falschbezichtigung 
veranlaßt, liegt fern und entbehre jeder nachvollzieh­
baren Grundlage. Ein Motiv kann hierin nicht er­
blickt werden. Lernschwierigkeiten bei Kindern sind 
nicht ungewöhnlich und können - wie allgemein 
bekannt - vielfältige, auch häusliche, Ursachen ha­
ben. Nach der vom Angeklagten vorgeblich vorge­
nommenen Aufklärung über „Hilfestellungen beim 
Lernen durch körperliche Berührungen und ähe" 
wäre zunächst allenfalls nahegelegen, daß die Zeugin 
ihre Erziehungsmethoden hinterfragt hätte. Selbst 
bei kritischer Einstellung der Kindesmutter zur Dia­
gnose könnte eine solche keine Demütigung bewir­
ken, die Anlaß zu einer über Jahre andauernden 
Falschbezichtigung von derartigem Gewicht unter 
Einbindung des eigenen Kindes hätte geben können. 
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Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers 
kann die Sachkunde der Strafkammer nicht fraglich 
sein. Dies erschließt sich bereits aus der Lektüre der 
Entscheidungsgründe selbst, die ein erhebliches 
Maß an Fachwissen erkennen lassen. Insbesondere 
die Beweiswürdigung ist sorgfältig abgewogen 
(BGH StZ 1981, 400). Der Hinweis der Revision 
auf den Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 2. 
Mai 1978 im Verfahren 3 ScR 349/78 geht dement­
sprechend fehl. Allerdings hat der Senat in der an­
geführten Entscheidung die fehlende Darlegung be­
anstandet, warum die Kammer im Verlaufe der 
Hauptverhandlung zur Auffassung gelange sei, die 
Mitwirkung eines Sachverständigen sei nunmehr 
entgegen ihrer ursprünglichen Meinung nicht mehr 
geboten. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß eine 
entsprechende Erörterung durchaus im Rahmen des 
von allen Prozeßbeteiligcen erfolgten Verzichts auf 
die Vernehmung von Dr. H. als Sachverständigen 
nach seiner zeugenschafclichen Einvernahme erfolge 
sein kann, so daß kein Anlaß mehr zur Aufführung 
der Beweggründe im Urteil bestand (BGH StZ 
1992, 599, 600 m. w. N.). Im übrigen liegen die 
Gründe auf der Hand, so daß sie einer Darstellung 
nicht bedurften. Der Tatrichter stützt sich nämlich 
bei seiner Abwägung auch maßgeblich auf seinen 
persönlichen Eindruck des Zeugen in der Hauptver­
handlung, insbesondere auf eine spontan erfolgte 
Aussagenergänzung, der er in rechcsfehlerfreier Wei­
se einen Erlebnisbezug beimißt. Bei dieser Sachlage 
war die Vernehmung von Dr. H. - wie von allen 
Prozeßbeteiligren auch entsprechend eingestuft -
entbehrlich. Für die sodann erneut geforderte Be­
weiserhebung durch Einholung eines Sachverständi­
gengutachtens bestand keine Veranlassung, zumal 
die angeführte Beweissituation nicht rekonstruier­
bar gewesen wäre. 

Der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage, 
ob die Strafkammer darüber hinaus den Antrag auch 
wegen - teilweiser - Ungeeignethe1c des Beweismit­
tels zurückweisen durfte, kommt damit keine Bedeu­
tung bei, denn die auf § 244 Abs. 1 S. 1 StPO 
gestützte Ablehnung trägt die Entscheidung." 

Mir Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 9. 
April 1997 wurde das Urteil des Landgerichts Mainz 
vom 25.07.96 nur insoweit mir den Feststellungen 
aufgehoben, soweit dem Angeklagten Strafausset­
zung zur Bewährung versagt wurde. Die weitergehen­
de Revision wurde verworfen. Dabei stelle der 2. 
Strafsenat ausdrücklich fest, daß die Anordnung des 
teilweisen Berufsverbotes von der Teilaufhebung 
nicht berührt werde. Ausführungen zur hier doku­
mentierten strittigen Frage enthält der Beschluß des 
Bundesgerichtshofs nicht. 

RAin Claudia Burgsmüller, Wiesbaden 
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